
Landeshauptstadt Magdeburg 
Stellungnahme der Verwaltung Stadtamt Stellungnahme-Nr. Datum 

öffentlich FB 40 S0196/13 30.09.2013 
zum/zur 
 
F0110/13   FDP-Ratsfraktion 
 
Bezeichnung 
 
Homepages von Grundschulen der Landeshauptstadt Magdeburg 
Verteiler                                                                                                                                         Tag 
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In der Stellungnahme S0176/13 zum Antrag „Erstellung von Schulwegplänen“ (A0083/13) 
wurde die Feststellung getroffen, „…dass zzt. nur zwei Drittel der Grundschulen der LH 
Magdeburg über eine eigene Homepages verfügen“. Davon ableitend wurden weiterführende 
bzw. ergänzende Fragen gestellt. 
 
Zu 1) Worin liegen die Ursachen dafür, dass etwa ein Drittel der Magdeburger 
         Grundschulen- verteilt über das Stadtgebiet- nicht über den Zugang zum Internet 
         verfügen? 
 
Zu 2) Wo liegt die Zuständigkeit, diesen Zustand / Missstand zu beseitigen? 
 
Der Anbieter „Maxxonair“ hat darüber informiert, dass durch eine umfassende Umstrukturierung 
des Funknetzes eine zuverlässige Funkübertragung nicht mehr sichergestellt werden kann und 
hat zum 30.09. 2013 eine außerordentliche Kündigung ausgesprochen. Das betrifft 
insbesondere Schulen im nördlichen Bereich. Auf diesem Hintergrund wurde mit „Vodafone“ ein 
neuer Anbieter gewonnen, der nicht nur die Versorgung der betroffenen  Schulen sicherstellen 
kann, sondern auch einen nahtlosen Übergang, ohne Beeinträchtigung für die Schulen, in 
Aussicht gestellt hat.   
Die Ursachen des Nichtvorhandenseins der „Homepages“ sind nicht mit der Verfügbarkeit  des 
Internets zu begründen. 
Das Angebot und die Entwicklung einer „Schulhomepage“ liegen in der Zuständigkeit der 
Schule selbst. Das schließt die inhaltliche Gestaltung und Pflege sowie Aktualisierung ein, die 
z.B. durch eine verantwortliche und mit dem Thema vertraute Lehrkraft übernommen werden 
muss. 
Die personellen Voraussetzungen an den Grundschulen sind diesbezüglich als differenziert 
einzuschätzen. 
 
Zu 3) Welche Kosten wären für wen damit erforderlich? 
 
Eine Darstellung der Kosten ist nicht möglich, da es sich vor allem um ein personelles 
(inhaltliches) Problemfeld handelt, da die sächlichen Voraussetzungen an den Schulen durch 
den Schulträger geschaffen wurden. 
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